Muster-Betriebsvereinbarung: Nachwuchsförderung

Zwischen der Geschäftsführung der ... (Name des Betriebs) und dem Betriebsrat der ... (Name des Betriebs) wird folgende Betriebsvereinbarung zur Nachwuchsförderung getroffen: 

Präambel
Diese Betriebsvereinbarung wird geschlossen, um eine Basis für die Förderung junger Mitarbeiter im Betrieb zu schaffen. Nachwuchsmitarbeitern soll die Möglichkeit gegeben werden, den Betrieb umfassend kennenzulernen und so ihre Kenntnisse und Fähigkeiten stetig zu erweitern. Dadurch sollen auch die Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterbindung gesteigert werden.

§ 1 Definition
Nachwuchsmitarbeiter sind 
· Auszubildende bis ein Jahr nach der Ausbildung,
· Trainees bis ein Jahr nach Abschluss des Traineeprogramms und
· Direkteinsteiger mit vergleichbarer Berufserfahrung wie Trainees nach Abschluss des Trainee-Programms.
Die Teilnahme an Fördermaßnahmen ist freiwillig. Nachwuchsmitarbeiter können sich für die Fördermaßnahme gezielt bewerben oder von Vorgesetzten, Betriebsrat und/oder dem Arbeitgeber vorgeschlagen werden.

§ 2 Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung
Die Nachwuchsförderung wird durch die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung gesteuert. Sie besteht aus 8 Personen, jeweils 2 Personen aus der Personalabteilung, 4 Personen aus den einzelnen Unternehmensabteilungen und 2 Personen aus der Mitte des Betriebsrats.

§ 3 Umsetzung der Förderung
Die Nachwuchsmitarbeiter werden über einen Zeitraum von 4 Jahren gefördert. In diesen 4 Jahren können sie an 3 Projekten teilnehmen. Ein Projekt dauert 4 Monate. Projektvorschläge können von allen Arbeitnehmern eingereicht werden. Die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung wählt die umzusetzenden Projekte aus. Die Themen sollen zeitnah und betriebsorientiert sein. Insoweit werden folgende Förderungsgrundsätze aufgestellt:
· Interdisziplinäres Arbeiten soll in der Projektarbeit gefördert werden.
· Teamarbeit soll gestärkt werden.
· Vorhandenes Wissen und betriebsinterne Erfahrungen sollen genutzt und vertieft werden.
Der Schwierigkeitsgrad der Projekte und der Einzelaufgaben innerhalb der Projekte soll unterschiedlich hoch sein, jeder Teilnehmer soll sowohl eine einfache wie auch eine schwierige Aufgabe bearbeiten, damit weder eine Über- noch eine Unterforderung eintreten kann.
Die Projekte haben einen betriebsinternen Auftraggeber. Dieser betreut das Projekt zusammen mit der Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung. Sämtliche Projekte werden vom Arbeitgeber finanziert.
Die Projektgruppen sollen aus gemischten Teams bestehen. Es sollen Arbeitnehmer unterschiedlichen Geschlechts und aus unterschiedlichen Abteilungen projektweise zusammenarbeiten.
Nach Beendigung des jeweiligen Projekts laden die Teilnehmer zu einer Abschlusspräsentation ein, an der 
· der Auftraggeber, 
· Vertreter des Arbeitgebers und des Betriebsrats sowie
· die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung 
teilnehmen.
Im Anschluss daran wird das Projekt im Intranet allen Kollegen des Betriebs präsentiert.

§ 4 Unterstützung der Teilnehmer
Während der Projekte werden die Nachwuchsmitarbeiter durch Trainingsmaßnahmen unterstützt, die einen direkten Bezug zur Projektarbeit aufweisen. Dadurch werden Fachkenntnisse vermittelt und vertieft. 
Den Nachwuchsmitarbeitern wird die Möglichkeit gegeben, an Vorträgen und Diskussionen teilzunehmen.

§ 5 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
Der Betriebsrat wird darüber informiert, welche Personen bzw. welche nicht in die Nachwuchsförderung aufgenommen werden und warum. Dadurch wird ihm die Möglichkeit gegeben, auf die Auswahl Einfluss zu nehmen.
Werden Nachwuchsmitarbeiter abgelehnt, hat auf Antrag des Betriebsrats die Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung erneut zu beraten.
Die Rechte des Betriebsrats aus §§ 96 bis 98 Betriebsverfassungsgesetz bleiben unberührt.

§ 6 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine zu ersetzen, die dem von den Parteien mit der zu ersetzenden Regelung Gewollten möglichst nahekommt. Gleiches gilt für eine eventuelle Regelungslücke.

§ 7 Schlussbestimmungen
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann jederzeit von jeder Partei schriftlich mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. Sie gilt dann bis zum Abschluss einer neuen Regelung fort.

Ort, Datum, Unterschriften 


